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Bescheinigt werden können folgende 
Leistungen: 

Mitzubringen sind: 

• Unterhaltsverpflichtung für leibliche 
Kind(er) im Haushalt 

� Geburtsurkunde des/der Kind/er und 

 � Nachweis darüber, dass die Kinder im Haushalt 
wohnen (z. B. Meldebescheinigung) oder 

 � Bescheid über laufende Sozialleistungen 
(ALG I/ II, Grundsicherung) 

• Unterhaltsverpflichtung für leibliche 
Kind(er) außerhalb des Haushalts 

� Geburtsurkunde des/der Kind/er und 

 � Nachweis über tatsächlich geleisteten Unterhalt 
(z. B. Kontoauszug, Quittungen, Bestätigungen) 

• Unterhaltsverpflichtung für Ehepartner/ 
eingetragene Lebenspartnerschaft 

� Heiratsurkunde und 

 � Nachweis darüber, dass Partner im Haushalt 
wohnen (z. B. Meldebescheinigung) oder 

 � Bescheid über laufende Sozialleistungen 
(ALG I/ II, Grundsicherung) 

• Unterhaltsverpflichtung für getrennt 
lebenden/ ehemaligen/ geschiedenen 
Partner 

� Urteil über Getrenntlebensunterhalt oder 
Scheidungsurteil oder 
sonstiger Unterhaltstitel 

 � Nachweis über tatsächlich geleisteten Unterhalt 
(z. B. Kontoauszug, Quittungen, Bestätigungen) 

• Kindergeld � Kontoauszug mit Kindergeld-Eingang 
(nicht älter als zwei Monate) 

• Sozialleistungen für weitere Personen in 
der BG 

� Bescheid über laufende Sozialleistungen 
(ALG I/ II, Grundsicherung) 

• laufende Geldleistungen zum Ausgleich 
des durch einen Körper- oder Gesund-
heitsschaden bedingten Mehraufwandes 

� Bescheid über „Laufende Geldleistungen zum 
Ausgleich des durch einen Körper- oder Gesund-
heitsschaden bedingten Mehraufwandes“ 

• andere Geldleistungen für Kinder � Bescheid über „Andere Geldleistungen für 
Kinder“ 

Zudem kann im Zuflussmonat das 
Folgende bescheinigt werden: 

Mitzubringen sind: 

• einmalige Sozialleistungen (bspw. Erst-
ausstattung Bekleidung, Schwanger-
schaft/ Geburt) 

� Bescheid über Zahlung der einmaligen 
Sozialleistungen 

Was NICHT dazu gehört: 
• UVG-Zahlungen � sind in den Freibeträgen enthalten 
• Weihnachts- und Urlaubsgelder, Boni/ Prämien 
 
 


